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Hansestadt Stendal   Antrag Datum: 24.02.2020 

Amt: 13 - Büro des Oberbürgermeisters Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.:  A VII/021/1  

TOP: Antrag der Fraktion FSS/BfS zur Anwendung des Landesvergabegesetz in kommunalen 
Unternehmen 
 

 
 
 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Haupt- und Personalausschuss am: 11.03.2020  

Stadtrat am: 23.03.2020  

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

(1) der Oberbürgermeister wird beauftragt durch geeignete Maßnahmen - per Regelung 
im Gesellschaftsvertrag - sicherzustellen, dass die Anwendung des 
Landesvergabegesetz gemäß §98 GWB in allen Unternehmen, an welchen sie 
beteiligt ist, die sie kontrolliert oder die sie überwiegend finanziert, sichergestellt wird 
 

(2) die Prüfung der Einhaltung durch den Beteiligungsverwalter mit Berichterstattung zu 
erfolgen hat 

 
Begründung: 
 
Die Umsetzung des geltenden Vergaberechts auch für kommunale Unternehmen, bzw. für 
Unternehmen, an welchen sie beteiligt ist, die sie kontrolliert oder die sie überwiegend 
finanziert, soll sicherstellen, dass der Umgang mit finanziellen Mitteln transparent, sparsam 
und effizient zu erfolgen hat. 
 
Gemäß Handbuch über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden in Sachsen-Anhalt / 
S.62 wird folgendes durch die Landesregierung ausgeführt: „Diese Verpflichtung zur 
Anwendung des Vergaberechts gilt gemäß § 98 GWB für alle Öffentlichen Auftraggeber; sie 
ist daher von der Kommune z.B. per Regelung im Gesellschaftsvertrag auch auf die 
Unternehmen, an welchen sie beteiligt ist, die sie kontrolliert oder die sie überwiegend 
finanziert, zu übertragen. Darüber hinaus müssen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit bei jeder wirtschaftlichen Betätigung der Kommune eingehalten werden. 
Vor allem angesichts knapper werdender Mittel müssen daher auch die Gesellschaften, an 
denen die Kommune nur Minderheitsgesellschafter ist, einen Betrag zur Konsolidierung des 
kommunalen Haushaltes leisten. Eine Anwendung des Vergaberechts muss im Übrigen auch 
auf eventuelle Tochter- und Enkelgesellschaften ausgedehnt werden.“ 
 
 
 
 
Röhl, Christian 
Einreicher 
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Anlagenverzeichnis: 
 

- Antrag 
- Handbuch über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden in Sachsen-Anhalt 
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